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Bekanntmachung
ßfr ^6 -cmzung der AusführungsbMmmimgerr zur Verordnung
"" er deirVerkehr mit Seife, Scifenpulver und anderen fcttlialtigeu.

Waschnirtteln vom 21. Juli 1916 (Reichs-Oesepbl. S . 766).
Vom 5. 9)lai 1917.

.. Auf Grund des § 1 der Bekanntmachungüber den Verkehr
16* ^ ^ nMlver und anderen fetthaltigen Waschrnitteln dom
16. ApNr 1916 (Riuchs-Gefepbl. S . 307) wird folgendes bestimmt:

^ Artikel I.
. . Dr-e Ausfüh rungsbesttnmiungen zur Verordnung über den Ver¬
ehr mrt Secfe, Seifenpulver und anderen fetthaltigen Waschmitteln
* « *1. Irrli 1916 (Reichs-GeseM. S . 766) werden wie er-

L § 3 Abs. 1 wird folgende Nummer IV eingefügt:
", - ^ ^ eiter, bei denen infolge der Einnürttrng von

Schmieroleriatz Erkrankungen der Haut eintreten, je bis zu zwei
Zusahserfenkarten für den Bê ng von K. A.-Seife, sofern nicht
!rfWr \? t€t  angehören , denen der Kriegsausschuß fürund ttensche Oele und Fette nach näherer WeisunaQ sÂrchskanzlers Waschmittel besonders zutellt,* 3

». Hmter § 6 wird folgender§ 6a eingefügt:

®ri » aak an t*n BerBraulcr dürfen die Preise
X- und sonMger ©rffe in schnittfester Form, mit

AuSnahn« von Fernsetf«. m,t Änem Gehalt an Fettsäure von
b) 50 00m  DEdert 8,00 m.  fitr 1 Kilogramm,
c)  40 bis 49 ;; ;; g'N " " l " - -
6) 30 bis 39 4'$ " " l  "
e) 20 bis 29 - 335 " " t "

„ f) unter 20 ' " i 'gg " " s ''l °lnEi °ßlich
B. ber Schmierseife mit einem Gehalt an Fettsäure von

bl 30 bä Z7^ ÖOm ÖUltbma'ok m  fl’ir 1 Kilogramm,
c) 20 bis 29 " " Z 05 " " }
d) 10 bis 19 , 160 " " 1
e) unter 10 „ " o 65 " " i "

geringere Mengen' sind 'entsprechend dem
Mindergewichtegeringer zu berechnen. *

6?ps.^ 5^obeud festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne
» . b-' betreffend Höchstpreise vom 4. August 1914 in der

L °L SiK - LSD pH « •

B - ^ fn ^ EK "L7g ^ t d«'i10 . Mai 1917 in Kvaft,
Dcr Stellvertreter des Reichskanzlers

vr . ©elffcri  cfj.

Aden Oberbürgermeister züHetzen und die Krostb Bürger.
r&fr8fin»flcmtinfeen des Kreises, Grosth, Volirei-

“?**0,e  Gendarmerie des Kreiseŝ
von rst ortsublrch bekannt zu machen, die Verkäufer
merksE z,̂ machet «„wlÄ ^ Söchstpreisfestsetzungen auf,
bringen. ' Zuwiderhandlungen ftnb zur Anzeige zu

Gieren,  den 14, Mai 1917.
Olroßherzrmliches.Kreisamt Gießen.

- —_ J)r.  Usinaer.

WffLÄ t^ SEeÄ m&e5, l 916  cReichs -GeseM , S . 13333) imHilfsdienst verlvendeten Personen. ^
^,D «n im 8 2 «Ls, 1 Nr , 2 des Gesetzes, betreffend den

rnfolge des Krieges an  Wahrnehmung ihrer Reicht-
d ^ ouen, vom 4. August 1914 lReickS-Gesetzblatt

? n£ =■$ bezmchiieten Prrionen stehen die Personen gleich, die sich
m ^Auvubung des vaterlaridrschen Hllfsdienstes in: «buslande crus-

in «Kob tritt mit dein Tage der VerkiNrdnng
kasttrÄens ^ Emnzler bestimmt den Zcitpinikt des Auher^

Berlin,  den 3, Mai 1917,
Der Stellvertreter des Reichskanzlers,

-- —. _ Dr. Helffcrich. _
Berord -rüttg

. Er Eier Vom 24. 9lpril 1917.
der Berordnmig üb̂ r Ki.-iegsmasiuahmenzur

^ ^ 1916 (« -GeseM.

1. Tie^ Verordmmg über Eier vom 12. Au.guft
^elchö -Gefehvl. L>. 927) wird wie folgt geändert:k- ?. 7 „Adf. 2 wird gestrichen.

2 § 17 erhält folgenden Abs. 2:
Strafe kann auf Einziehung der Gier oder der

verbotswidriĝ hergestellten Erzeugnisse, auf die sich die
toatötong  bezieht, eAl-rnnt werden, ohne Unterschied

sie dem Täter gel-ören oder nich-t."
kündnnĝ Kraft, b" Verordnung tritt mit dem Tage der Ver-

Berlin,  den 24. April 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

- - - Dr. L>elfferi ch.

©Ct den Schutz der in-' ienst tätigen Personen,

ErmLg ^ ? dM ^ eL'lki7tLrtß >â L Ltzes über die
vomchAugust 1014 (« ,®eW . STwÄÄÄ

Trutt -entZle !?“ *«*««

' M . 3 dL ÄÄ ÄÄigüfU, 7

Berorvntttt^

tb bm  it? rm ^ °ubungs.
Der Bundesrat hat auf Grund des tz3 des Geleges itfor s,’«>

«« den Im G-vMndel dürfen sie nur an ÄtÄen L
solche Personen abgegeben werden, denen der ®nS s~

cbcr w “ b«r du-ch ÄÄ RhL

zeichnetm BeläukmgsZuittel^a7sibt,'' wird mT ‘okfängnil °M=^
RÄÄW bis m .AÄÄ

$cc Stellvertreter des Reichskanzlers
vr . Hclffer ich,

BÖgÄWteS « « # ? «
Darmstadt,  den 17. April 1917.

Großherzogliches Ministerium des Innern
- v. vombcrak. _

» « r ' MLL ' BSVrM^Deutschen Reiches ist bctbota , ^ 1 b m  btc  Grenzen des



tr 0011 A r̂snahmeu von bem Verbote des Abs. 1blslbt Vorbehalten.
«, ^rLrkel  2 Diese Bestimmung tritt mit den: Tage ihrer
Verklmdnn̂ m Kraft.

Berlin,  den 2. Mai 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

__ Vr. Helfferich.

Abänderung
8? .̂ us^ chrungsbesttmmungenz-u der Bekanntmachung, betreffend
Vinscyrmkrung der Trinkbranntweinerzeugung, vom 15. April 1915

Osc lZenttalblatt ftir das Deutsche Reich S . 123).
«- - a ' ?J ruiT̂ Ôr Bekanntmachung Wer die Errichtung eineÄ
Krregsernährungsamts vom 22. Mai 1916 (ReickD-Gesetzbl. S . 402)
rDerbnt die Ausftlhrunasbesttmmunaeu vom 15. April 1915 tZen--

r das Leutschs SÄ ®. 123) Und 22. Januar 1917(‘8 «wtralstlatt für bas DSuts-̂ Mu^. 0iUUUUt xax ,.
ItQlMatt fth Deutsthe ReichS . 17) zu der Bekanntmachung, be-
MEEtnschrankimgder Trinkbranntweinerzeugung, vom 31.März
^915 (Rercps-Gesetzbl. ©. 208) wie folgt geändert:

1. Im § 2 Nummer 1 Buchstabe6 werden die Wbrte „Par¬
fümerien und" gestrichen^

2. Im ß 3 Nummer 2 vlbs. 2 wird an Stelle der Worte „nicht
mehr als 4 Hundertteile" gesetzt: „nicht mehr als 2 Hundert-terle" .

Diese Bestimmungen treten mit dem 1. Mai 1917 in KraftBerlin,  den 21. April 1917.
Der Präsident des KriegsernährungsamteS.

von Batocki.

Bekanntmachung.
Betr . : Verkehr mit Gemüse.
« a 3 * **™ Muster für die LiefenmgsveifträSe, welche die Reichs¬
te für Gemüse und Obst selbst oder Unter ihrer Mitwirkung
Kommunalverbände imd Großverbraucher abschließen, befindet sich
t8 4,der Verträge über Frühgemüse, 8 5 der Verträge über Herbst-
geurüs-e) dre folgende Bestimmung:
a i. der UWchten zahlt der Anbauer an die Reichs-
stelle für Geumse und Obst, Geschäftsabteilung, 5 Prozent des
Rechmiingsbetrvges, dre bei der Mrochumrg gekiirzt werden"

Voll den 5 Prozent sollte die Hälfte (2'y2 Prozent ) an die
Kommunalst erbäude und Großverbraucher zwecks Deckung der von
Ihnen zu vestveitenden Unkosten überwiesen toerden

jL \t Rerchöstelle für Gemüse und Obst hat die oben erwähnte
Besttmmung urtt rrlckwrrkender Kraft dahin abgeändert, daß in

J. £ bez -iehungsworse 6 der Dttcster für Lieferungsmrträge
ml Ltelle von „5 Prvzmt " gesetzt wird „2V2 Prozent " . Tttr

dürfen sonach rnicht5 Prvzertt. sondern Nur 2*/2 Prozent
des Rechnungsbetragesin Abzug gebracht u-erdeu
„ ? '/s Prozmt sind in jedem Falle an die ReichMelle
^,® eÄrr b Obst . Geschaftsobt.-rl.mg, ab»ufüvren. und zwarohne Rücksicht darauf, ob die Lieserungsverträge von den
Komruuu alverbmrden oder Großverbrauchern für sich selbst oder
ftlr die ReickMelle abgefchlosserr sind. ' f 11

©01̂ 14 die Reichsstelle durch eigene Kommissionäre Verträge
W ^md diese spater abtritt . müssen die Komrnwraloerbände

oder Großverbraucher, an welche die vertraglichen Rechte und
Pflichten übergehen, dre SVs Prozent , welchied<-m Anbauer ab;u-

^swd. an die Rerck?sstelle übergeben, wclchle davon -einen
Tul an andere L-tellen Wetter zu leiten hat. Außerdenr staben die
Kommu.nalver-bande nt drastm Fällerr an die Reichs stelle tveitere
?./ 2 ? r°^q> Ül den Kommissionärender Reichs stellefür den Vertragsabschluß ^ fallen. m̂ n-cue

Greßen,  deri 15. Mai 1917
GrvßherzoglicheS Kreisamt Gießen.

I . V. : He chl e r.

An die Großß. Büraermeistercien der Lmidaemeiiidcii
^ ^ des Kreises.

»ffeS ? ahsAniaie » «nmtnwAn * ist ortsüblich zu ver-
Gießen,  den 15. Mai 1917.

Großherzogliches Kreisamt Gießen.
Ä. V. : Hechler.

Bekanntmachung.
An die Großh. Bükgermejstereien der Landgemeinden

des Kreises.
Zu der Zeit vom 15. bis 31. Mai 1917 wird gegen denLi e seruu gsab  i chu i t t 4 der Süststvfskarte H" rtiBiwi

teil EstoffabgatesteNen Sübstoff «teJc &cn Es nri/n“ , i
MfcSffaafa -is 'ff
SSfSi "1 ÄS « ® d-"»»w.

Gießen,  bcn 15. Mai 1917.
®vototxmnm  Kreisamt Gießen.

__ Z- B. : Lange x m a n n.

m ^ , Bekanntmachung.
-öcti . : Verbrauchsregelung der in die öffentliche Bewirtschaftmra

^Emenen Nchrirrittel; hier : Bestellung von Näh?
|^ nnt5lfl ^9 vom 17. März 1917

48) ble  Berbvauchsregelungder in  die öffentliche
Bewirtschaftung genommenen Nährnrittel wird für die Saniv
gemeinden des Kreises folgendes besttmmt:

ansgegeben werden für Mai 1917-
1. fui* Vrotgetrccheselbstversorger(gelbe Karlen) :
2 ml ^ ^pnütEftete A Suppcnfabrikatr:
^srotc ^ arttn )̂ ^ Kinder bis zu 12 Jahren

auf die Marke 6 der NäHrmittclkarte 8 Grieß,
" " " q •’ // B Graupen,
" " n o ,v „ B Hafcrsabrikate in Pa-

^^Miu ^ KattÄs bkotgetrritevcrsvrgungsberechtigte Bevölkerung
auf die Macke 7 der Nährmrttelkarte C Teigwaren,
" // C Graupen,
" " " C Haferflocken, lose,

"W« die '« .f ihn entfallende' Ware - dk ' L ^ Menge wird
föJSf setzt— zu beziehen wünscht, hat unter Vorlage seiner
Karte ber einem Klemharrdler seines Wohnorts bis zunr 19 Mai

anfzugeben. Dabei ist darauf zu achtel
daß der Kleinhändler nur dre betreffende Bestellmarke abtrennt
stelluua .Lluittungs - rnrd Bczugsmarke die <8e*N - n/estattgt . Wer dre vorgesehene Frist für die
a û ? dV/ ?^ ^ t rUert  ben Anspruch

habeii die Bestellmarkm a^f die
mBettE kommenden Bestellbogen auM kleben und am 31 . Mai
anlE Gießen. West.
. Nichtein-haltung dieser Fckst zieht den Ausschluß des betrcsf« -
te? NäÄsttü ÄT ^ Beteiligimg an dem Vertrieb

G re ß e n , den 12. Mai 1917.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

I . B. : L an g erma nn.

An die Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinden desKreises
dckanntmaOmng tolfot Sie sofort  ortsüblich

Gießen,  den 12. Mai 1917. •
^herzogliches Kreisamt Gießen._ B. : Langermann.

der
^ ^ ^ Bekanntmachung.

D.-m Ausschlag und die Erhebung der Beittäge
Vlehbcfftzer zur Entschädigung für Vieh Verluste J

TOpirf' 1»1 Arttkel 10—13 des Ausftthrungsgesetzcszum
Michsviehseuchengesetzund der Arttkel 6 und 7 des Gesees
über dre Cnttschadigung ftir au ß̂ rul-' irud Klaû seuche cw/alle-

Mistet Großh. ÄÄ
IIinm, . biu-4 BrMgmmwm 28. ^ 1917 - Zu'T ' M h ' J

ÄH «, Matz 1- 4 ter A^ '
i “ Gelten vom 30. Avnl 1918 bc

^ÄL ^ ungsjahr ltzl6 ein Aus-
^trägen der Viehbesitzer zu "den' Kosreu der Ent-

schablgruigen für oleyrertuste nicht zu crfolgerr l>rtGreßen,  den 8. Mai 4917.
Großherzogliches Kreisamt Gießer.

— _ I - V. : Hemmerde.

e t r. : Bekanntmachung.
Feldbereinigung Llllendc>rf a. d. Öuirtba.

-Olt der Zert vom 1. bis einsckstießlich8 Fmrri 1917 i- rr?
ftifl? ans Großh. Bürgermeisterei Mendorr an der Lunida der
deil̂gwn ôsfeii ^ ^ Tramagckostcn zur Einsicht der Be-

Cimocndnngen hiergegen sind tei Mrümng des Ausschlusses
wal'rcndderONnilegungSsnstbei Großh. BÜrgräneiterei Ällimterfan der Limite fchriltlick einmreichen. '

F r r ed b e r g . den 6. Mai 1917.
.̂er GroßherzoglicheFcldbercinigung-Ivmmissär'

^ chn l t t i v a h u. Großh. Regierungsrat.— > m 111 u n >nm.

Bekanntmachung.
fciiiTlü'ivr des .

Zwilling,rm .ddn.ck der Brüh, -sche» Nu .' .Buch , und Steindruckerei % S a „

Alle Milglieter des OterhcsUchen« ielchmchckSM^ antes lutem
bei lbr<!u stecke.neu auf den rvaiumclstelstmstets rdr Taae'durü
und ihre >2<1iiußsck)crnbitäx*r initulbringerr "

Gießen,  den 16. Mai 1917.
Gberhessischer Viehhanöelsverband.

Der Vorsitzende: Roseuberq

g e, Dießen.
-
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